
 

Stadt Vechta 
  

Beschlussvorlage  Az.   

Nummer:     2019/0205  Bezug-Nr:   
  Wasserwerk 

vom 08.08.2019  Kampers, Benjamin 

 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Betriebsausschuss 02.09.2019 öffentlich 
vorberatend 

Verwaltungsausschuss 23.09.2019 nichtöffentlich 

vorberatend 

Rat 01.10.2019 öffentlich 
beschließend 

   
Übernahme der Blockheizkraftwerke (BHKW) der Geschwister-Scholl-Schule sowie des BHKW des 
Lehrschwimmbades in Langförden 

 
 
Sachverhalt: 

 
Wie bereits u.a. in den Betriebsausschusssitzungen vom 18.03.2019 und 27.05.2019 kommuniziert, wird das 
Wasserwerk zukünftig weitere Aufgaben übernehmen bzw. vorhandene Aufgabengebiete sinnvoll erweitern.  

 
Ein aktuelles Aufgabengebiet stellt u.a. der Betrieb von Blockheizkraftwerken dar:  
 

Seit Januar 2009 ist das Wasserwerk Vechta Betreiber zweier 70KW Blockheizkraftwerke am Schulzentrum 
Nord, Lattweg in Vechta. Die Blockheizkraftwerke versorgen vier Abnahmestellen (die Ludgerusschule des 
Bischöflich Münsterschen Offizialates Vechta, die Sporthalle und die Elisabethschule des Landkreises 

Vechta und das städtische Hallenwellen- und Freibad) mit Strom und Wärme. 
 
In Zusammenarbeit mit dem Fachdienst „Gebäudemanagement“ der Stadt Vechta & der „ECOVIS WSLP 

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH“ wurde nunmehr intensiv untersucht, ob auch die Übernahme 
der Blockheizkraftwerke (BHKW) der Geschwister-Scholl-Schule sowie des Lehrschwimmbades in 
Langförden gesamtheitlich darstellbar ist.  

 
Seitens aller Beteiligten wurde als Ergebnis festgehalten, dass die Zusammenlegung der BHKWs sowie der 
Übertragung des Anlagevermögens zu Synergien führt.  

 
Das Anlagevermögen in Höhe von ca. 400.000 € (BHKW inkl. Heizungsanlage des Lehrschwimmbades in 
Langförden) sowie ca. 180.000 € (BHKW inkl. Heizungsanlage der Geschwister-Scholl-Schule) soll dabei 

seitens der Stadt Vechta kostenfrei an das Wasserwerk Vechta übertragen werden. 
 
Das Wasserwerk Vechta wird die Blockheizkraftwerke betreiben und sämtliche Kosten jährlich mit seinen 

Vertragspartnern abrechnen. Die Vertragslaufzeit und die Nutzungsdauer der Blockheizkraftwerke betragen 
10 Jahre. Die Verkaufspreise sollen so bemessen werden, dass einer Gewinnerzielungsabsicht Genüge 
getan wird. 

 
Beschlussempfehlung: 
 

„Der Betriebsausschuss schlägt dem VA/Rat folgende Beschlussfassung vor: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Verfahren zur Übergabe der Blockheizkraftwerke (BHKW) 

der Geschwister-Scholl-Schule sowie des Lehrschwimmbades in Langförden in das Anlagevermögen des 
Wasserwerkes Vechta vorzunehmen. Die dafür notwendigen Finanzmittel werden in dem Wirtschaftsplan 
2020 ff des Wasserwerkes Vechta ausgewiesen.“ 
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